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Betriebspraktikum im Schuljahr 2026/27 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler! 

Auf Beschluss der Gesamtkonferenz wird unsere Schule für die 11. Klassen in der Zeit vom 

08. Februar - 19. Februar 2027 

für alle Schülerinnen und Schüler ein Betriebspraktikum durchführen. 

Bitte unterstützen sie ihre Kinder möglichst frühzeitig bei der Suche eines Praktikumplatzes, denn die 

Meldezettel sollen bis spätestens 09.10.2026 über die Klassenleitung an Herrn Artinger weiter 

gegeben werden. 

Nach den Richtlinien zur Durchführung von Betriebspraktika sollen die Praktikanten 8 Stunden täglich 

(für Schüler unter 15 Jahren 7 Stunden täglich, ausschließlich Pausen) an 5 Arbeitstagen in der Woche 

mit für sie geeigneten Tätigkeiten beschäftigt werden, um Einblicke in ausgewählte Bereiche der 

Arbeits- und Wirtschaftswelt zu gewinnen. 

Die Teilnahme am Betriebspraktikum ist für alle Schülerinnen und Schüler Pflicht. Das Praktikum ist 

von den Schülerinnen und Schülern ohne Bezahlung abzuleisten. Der Praktikumsplatz soll nicht 

weiter als 30 km von Rotenburg entfernt liegen, damit eine Betreuung der Schülerinnen und Schüler 

durch die Schule gewährleistet ist. Weiter entfernt liegende Praktikumstellen oder ein 

Auslandspraktikum (Bsp. Frankreich in unserer Partnerregion in Sainte-Foy-la-Grande) sind mit Herrn 

Artinger abzusprechen. Für bestimmte Tätigkeiten sind besondere Untersuchungen erforderlich, die 

über die Schule durch das Gesundheitsamt veranlasst werden (Gesundheitsbereiche, Hotels, 

Nahrungsmittelindustrie usw.). Falls Ihr Kind an einer solchen Untersuchung teilnehmen muss, 

werden Sie rechtzeitig darüber informiert. 

Die Schülerinnen und Schüler unterliegen während des Praktikums der Betriebsordnung. Sie haben 

sich mit einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften vertraut zu machen. Schule und Betrieb sind bei 

Krankheit zu benachrichtigen, und den Weisungen des betrieblichen Praktikumsbetreuers ist Folge 

zu leisten. 

Für die Dauer des Betriebspraktikums unterliegen die Schülerinnen und Schüler wie beim 

Schulbesuch der gesetzlichen Unfallversicherung. Außerdem wird den Praktikanten durch den 

Kommunalen Schadenausgleich Hannover im Rahmen seiner Bestimmungen Deckungsschutz für 

Haftpflicht- und Sachschäden gewährt. 

Wir wünschen allen Schülerinnen und Schülern ein interessantes und erfolgreiches 

Betriebspraktikum. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. I. Rehder, OStD; gez. A. Artinger, StD 

Schulleiterin  Praktikumsleiter 


